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lichkeit gegenüber Dritten bedarf sie einer be­
sonderen Erklärung, die durch den Vorsitzenden 
- gegebenenfalls mit einem der Gruppe (der Sol­
daten) angehörenden Vorstandsmitglied gemein­
sam - abgegeben wird (IlbertzlWidmaier, Bun­
despersonalvertretungsgesetz, 10. Aufl., § 32 Rn. 
23; AltvaterIHamer/Ohnesorg/Peiseler, BPersVG, 
5. Aufl., § 32 Rn. 30), 

Die Äußerung des Gemeinsamen Örtlichen 
Personalrats vom 3. Mai 2007 ist allein von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden dieser Personal­
vertretung, Regierungsamtmann K., unterzeich­
net worden. Dieser gehört nicht der Gruppe der 
Soldatenvertreter an. Deshalb hätte es zusätzlich 
der Unterzeichnung eines dieser Gruppe angehö­
renden Vorstandsmitglieds bedurft. Das ist unter­
blieben. 

Erklärungen, die unter Missachtung der ge­
meinsamen Vertretungsbefugnis nach § 32 Abs. 3 
Satz 2 BPersVG i-Ym. § 48 Satz 1 SBG abgege­
ben werden, sind unwirksam (Altvater u.a., a.a.O. 
§ 32 Rn. 40 m.w.N.; IlbertzlWidmaier, a.a.o. § 32 
Rn. 35).... 

Art. 2 Abs. 1; 3 Abs. 1 GG; §§ 10 Abs. 4; 
11 Abs. 2 SG 3 

1.	 Der Befehl an einen männlichen Soldaten, 
sich die Haare gemäß den Vorgaben des Erlas­
ses »Die Haar- und Barttracht der Soldaten« 
schneiden zu lassen, verstößt weder gegen 
den aUgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz 
noch gegen die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau. 

2.	 Das Grundrecht des Befehlsempfängers auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit wird durch 
derartige Befehle wegen der Erfordernisse des 
militärischen Dienstes in zulässiger Weise ein­
geschränkt. 

3.	 Ein derartiger Befehl verstößt auch nicht ge­
gen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
Der Status des betroffenen Soldaten, die Dau­
er des Wehrdienstverhältnisses, die Länge des 
zu kürzenden Haares und die voraussichtliche 
Nachwachszeit, die bis zum Erreichen der ur­
sprünglichen Haarlänge nach Ausscheiden aus 
der Bundeswehr benötigt wird, spielen ange­
sichts der mit dem Haar- und Barterlass ver­
folgten dienstlichen Zwecke bei der Prüfung 
der Verhältnismäßigkeit grundsätzlich keine 
RoHe. 

4.	 Der Befehl an einen (wehrpflichtigen) Sol­

daten, sich seine (hier: 30 cm) langen Haare 
abschneiden zu lassen, stellt keineswegs einen 
so tiefen Eingriff in die Rechtsposition eines 
Grundwehrdienstleistenden dar, dass er wegen 
Unzumutbarkeit unverbindlich wäre. 

Truppendienstgericht Süd, Beschl. vom 14.3.2007 
- S 1 BLa 3/06 ­

Anmerkung: 

Der Beschluss der 1. Kammer des Truppen­
dienstgerichts (TDG) Süd (ebenso: Beschluss 
der 8. Kammer TDG Nord, Az: N 8 Bla 13/06 v. 
19.04.2007) verdient im Ergebnis Zustimmung. 
Ob indessen mit dem Judikat die Diskussion um 
behaupteten Änderungsbedarf der zugrundelie­
genden Bestimmungen abgeschlossen ist, dürfte 
angesichts einer bisher nicht existierenden aktu­
ellen, höchstrichterlichen Entscheidung der Wehr­
dienstsenate weiterhin eine offene Frage bleiben. 
Seit Jahren werden die Truppendienstgerichte im­
mer wieder mit der Frage beschäftigt, ob die un­
terschiedlichen Regelungen der ZDv 10/5, Anlage 
1 Nr.2 (männliche Soldaten) und Nr. 3 (weibliche 
Soldaten) i.v.m. Nr.103 der Vorschrift - der Erlass 
über die Haar- und Barttracht der Soldaten oder 
kurz »Haar- und Barterlass« - für weibliche und 
männliche Soldaten den Vorgaben des Grundge­
setzes entsprechen, der Rechtsordnung widerspre­
chen oder angesichts eines behaupteten Wandels 
in den allgemeinen Anschauungen »modernen« 
Erfordernissen angepasst werden müssten. Für 
den Organisationsbereich BMVg verursacht jede 
In-frage-Stellung der geltenden Bestimmungen, 
die für die Haartracht männlicher und weiblicher 
Soldaten unterschiedliche Regelungen treffen, er­
heblichen Diskussions- und Arbeitsaufwand, weil 
die Schlüssigkeit der jeweiligen Entscheidung 
ebenso betrachtet und bewertet werden muss wie 
die Notwendigkeit einer Anpassung der gelten­
den Regelungen. Wegen der zahlreichen Klarstel­
lungen ist die Entscheidung der 1. Kammer TDG 
Süd (Präsidentenkammer) zu begrüßen. 

Die Entscheidung bietet klare Orientierungs­
hilfen zur Rechtslage an. Zutreffend geht die 
Kammer davon aus, dass nicht rechtswidrig sein 
kann, was im Gesetz und ergänzenden ministe­
riellen Weisungen den Vorgesetzen der Bundes­
wehr vorgeben wird, auch wenn nach der neueren 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
die ZDv 10/5 insgesamt nicht als Befehl zu quali­
fizieren ist, weil sie nicht vom Minister persönlich 
oder seinem Stellvertreter im Amt als Inhaber der 
Befehls und Kommandogewalt nach Art. 65a GG 
herausgegeben wurde (zuletzt BVerwG NZWehrr 
2007,160 f.). 

Worum geht es? Es geht darum, ob einem Sol­
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daten männlichen Geschlechts befohlen werden 
darf, seine Haare entsprechend An lage 1 Nr. 2 der 
ZDv 10/5 schneiden zu lassen und ob der Befehl 
mit angemessenen Mitteln nach § 10 Abs. 5 Satz 
2 Soldatengesetz (SG) durchgesetzt werden darf. 
Den gesetzlichen Rahmen für Befehle enthält § 10 
Abs.4 SG: Jeder Vorgesetzte ist danach verpflich­
tet, seine Befehle nur zu dienstlichen Zwecken 
und nur unter Beachtung der Regeln des Völker­
rechts, der Gesetze und der Dienstvorschriften zu 
erteilen. Nur wenn ein Vorgesetzter diesen Rah­
men verließe, könnte ein entsprechender Befehl 
mit Aussicht auf Erfolg angefochten werden. 
I.	 Der Vorgesetzte handelt bei Erteilung eines 

entsprechenden Befehls an einen männlichen 
Soldaten in Wahrnehmung seiner Pflicht nach 
§ 10 Abs. 4 SG sowie aufgrund seiner Fürsor­
gepflicht (§ 10 Abs. 3 SG), z. B. zur Verhütung 
von Unfallgefahren oder Einhaltung der not­
wendigen Hygienebestimmungen. Dies sind 
neben der Funktionsfähigkeit der Streitkräfte, 
der Disziplin der Truppe und dem Ansehen 
der Bundeswehr in der Öffentlichkeit (An!. 
1 zu ZDv 10/5) die dienstlichen Zwecke, die 
mit entsprechenden Befehlen erreicht und 
gewährleistet werden sollen. Gerade Hygi­
enebestimmungen erforderten eigentlich ­
für sich betrachtet - eine Gleichbehandlung 
weiblicher und männlicher Soldaten; denn 
längeres Haupthaar könnte gerade unter den 
schwierigen Lebensbedingungen einer Armee 
bei Übungen und im Auslandseinsatz gleiche 
Regelungen für beide Geschlechter erfordern. 
Eine Ungleichbehandlung männlicher und 
weiblicher Soldaten hinsichtlich der Vorgaben 
für die Haartracht ist somit nur dann gerecht­
fertigt, wenn weitere, rechtserhebliche Gründe 
für die Ungleichbehandlung gefunden werden 
können. Die Methode, mit der dies herauszu­
finden ist, besteht in einer Untersuchung der 
Frage, ob die Unterschiede zwischen weibli­
chen und männlichen Soldaten von solcher Art 
und solchem Gewicht sind, dass sie im Rahmen 
einer wertenden Abwägung der betroffenen 
Grundrechtspositionen zum Anknüpfungs­
punkt einer Ungleichbehandlung gemacht 
werden dürfen (Robby Fichte, NZWehrr 2006, 
139 [140]; BVerfGE 82,126 [146]; 102,41 [54]). 

2.	 Zu ergänzen wäre, dass Vorgesetzte Befehle 
in einer den Umständen angemessenen Wei­
se durchzusetzen verpflichtet sind (§ 10 Abs. 5 
Satz 2 SG), hier z. B. durch Verhängung einer 
Disziplinarmaßnahme im Fall der Gehorsams­

Truppe durch die Entscheidung der ehemals 
4. Kammer des TDG Süd NZWehrr :W05, 257 
ff. offenbar so groß, dass der Befehl bis zur 
Entscheidung der Präsidentenkammer nicht 
durchgesetzt wurde. Da der Soldat zu diesem 
Zeitpunkt nur noch 3 Wochen Restdienstzeit 
als Grundwehrdienstleistender zu dienen 
hatte, wurde auf die Durchsetzung aus Ver­
hältnismäßigkeitserwägungen verzichtet. Ent­
sprechende Befehle sind jedoch grundsätzlich 
rechtmäßig und damit automatisch verbindlich 
und vom Untergebenen nach besten Kräften 
vollständig, gewissenhaft und unverzüglich zu 
befolgen (§ 11 Abs. 1 Satz 2 SG). Befehle der 
hier fraglichen Art verstoßen offensichtlich 
nicht gegen Dienstvorschriften oder das Völ­
kerrecht. Sie verstoßen aber auch nicht gegen 
Gesetze, zu denen auch das Grundgesetz selbst 
gehört. 

3.	 Der Soldat hat grundsätzlich die gleichen staats­
bürgerlichen Rechte wie jeder andere Staats­
bürger (§ 6 Satz 1 SG). Sie werden jedoch im 
Rahmen der Erfordernisse des militärischen 
Dienstes durch seine gesetzlich begründe­
ten Pflichten eingeschränkt (§ 6 Satz 2 SG). 
Zu diesen Pflichten gehören z. B. die Pflicht 
zur Einhaltung der Hygienebestimmungen 
(§ 17 Abs. 4 Satz 2 SG), zur Disziplin (§ 17 
Abs.1 SG), zur Erhaltung der Funktionsfähig­
keit der Bundeswehr, der Einsatzbereitschaft 
und zur Durchführung des Verteidigungsauf­
trages (Verfassungsrang) beizutragen(§ 7 SG), 
die Pflicht zum Gehorsam (§ 11 SG) sowie die 
Vorschriften über die Haar- und Barttracht 
zu beachten (Werner Scherer/Richard AUf, 
Soldatengesetz, Kommentar, 7. Aufl 2003, § 7 
RdNr. 23). Diese Pflichten gebieten dem Un­
tergebenen die pflichtgemäße Befolgung ent­
sprechender Befehle. Befehle eines Vorgesetz­
ten gegenüber einem Untergebenen, sich die 
Haare entsprechend dem Haar- und Barterlass 
schneiden zu lassen, verstoßen ebensowenig 
wie der zugrundeliegende Erlass des BMVg 
gegen den allgemeinen Gleichbehandlungs­
grundsatz oder den Gleichberechtigungs­
grundsatz (Leitsatz 1) noch im Ergebnis gegen 
das Grundrecht auf freie Entfaltung der Per­
sönlichkeit (Leitsatz 2) oder das Grundrecht 
auf Eigentum (so aber TDG Süd NZWehrr 
2005, 257 [260]) und verletzen auch nicht den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Leitsatz 
3). Die Frage der Unzumutbarkeit ihrer Befol­
gung stellt sich somit allerdings nicht. 

verweigerung, die unter den Voraussetzungen 
des § 20 Wehrstrafgesetz (WStG) sogar zur 
Strafbarkeit des Untergebenen führen könnte. 
Im konkreten Fall war die Verunsicherung der 

4. Solche Befehle an männliche Soldaten (zur 
Einhaltung der Vorgaben nach ZDv 10/5, An!. 
1, Nr. 2) verstoßen auch in Ansehung der für 
Frauen abweichenden Regelung (ZDv 10/5, 
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Anl. 1, Nr. 3) nicht gegen den allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 
Grundgesetz - GG), der gebietet, wesentlich 
Gleiches gleich. und wesentlich Ungleiches 
seiner Eigenart entsprechend verschieden zu 
behandeln (BVerfGE 3,58 [135]). Der Grund­
satz wäre nur verletzt, wenn sich ein sachlich 
einleuchtender Grund für eine Differenzie­
rung nicht finden ließe. Welche Sachverhalts­
elemente so wichtig sind, dass sie eine unter­
schiedliche Behandlung rechtfertigen, hat 
der Regelungsgeber (BMVg) zu entscheiden; 
sein Spielraum endet erst dort, wo die Un­
gleichbehandlung ohne vernünftigen Grund 
vorgenommen wird, also nicht mehr als am 
Gerechtigkeitsgedanken orientiert erscheint. 
In diesem Zusammenhang hat die ehemalige 
4. Kammer des TDG Süd verkannt, dass der 
VGH Kassel, auf dessen Entscheidung (NJW 
1996,1164 f.) sie sich beruft, im Fall eines hes­
sischen Polizeibeamten, der einen »Lagerfeld­
Zopf« trug, weder einen Verstoß gegen den 
allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, 
noch den Gleichberechtigungsgrundsatz ge­
prüft hat. Zudem hat sie nicht berücksichtigt, 
dass der VGH Kassel ausdrücklich erklärt hat, 
dass jedenfalls für den Bereich der Bundes­
wehr »keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Einschränkung von Grundrechten durch 
Vorschriften über das Erscheinungsbild von 
Soldaten« bestünden. 

5.	 Die Befehle und der Erlass verstoßen auch 
nicht gegen den Gleichberechtigungsgrund­
satz (Art. 3 Abs. 2 und 3 GG), der grundsätz­
lich eine Differenzierung nach Geschlecht ver­
bietet. Dies gilt nicht, soweit »im Hinblick auf 
die objektiven biologischen oder funktionalen 
(arbeitsteiligen) Unterschiede nach der Natur 
des jeweiligen Lebenssachverhältnisses eine 
besondere Regelung erlaubt oder sogar gebo­
ten ist (BVerfGE 74, 163 [179]).« So liegt der 
Fall hier: Die weniger strengen Regelungen 
für Soldatinnen, die der Beschwerdeführer auf 
sich selbst ebenfalls angewendet sehen möch­
te, wurden vom BMVg geschaffen, weil er der 
Auffassung war und ist, dass Frauen das Tragen 
langer Haare als besonderen Ausdruck von 
Weiblichkeit empfinden, also der Gestaltung 
ihres äußeren Erscheinungsbildes einschließ­
lich der Möglichkeit, die Haare ohne Rück­
sicht auf Schwankungen der jeweiligen Mode 
mehr oder weniger lang zu tragen, allgemein 
und regelmäßig weit größere, grundlegende 
Bedeutung beimessen. Durch die Erlassrege­
lung wird somit Lebensumständen Rechnung 
getragen, die ausschließlich die Angehörigen 
des weiblichen Geschlechts betreffen. 

6.	 Ein durch Befehl, Weisung oder Dienstvor­
schrift angeordnetes Abschneiden von Haaren 
bei Frauen in derselben Weise wie bei Männern 
könnte einen Eingriff in den Schutzbereich des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 
1 GG) oder sogar die MenschenM'ürde (Art. 1 
Abs.1 GG) darstellen. Es liegt e n geschlechts­
spezifischer Unterschied vor, de - gäbe es die 
Regelung nicht bereits - den Di nstherrn zum 
Erlass einer solchen Regelung ie in Nr. 3 des 
Haar- und Barterlasses getraff n verpflichten 
könnte. Aus der Begünstigun der Gruppe 
weiblicher Soldaten kann der Beschwerdefüh-

I 

rer kein verfassungsmäßiges Gtbbot herleiten, 
als Mann ebenfalls von der Begünstigung für 
Frauen profitieren zu müssen (BVerfGE 49, 
192 [208]). 

7.	 Ein entsprechender Befehl verletzt einen Sol­
daten männlichen Geschlechts dagegen jedoch 
nicht in seinem Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG). Der Befehl 
stellt zwar eine Einschränkung dieses Grund­
rechts dar; das Grundrecht ist aber einschränk­
bar und die Einschränkung rechtmäßig. Denn 
die Grenzen dieses Grundrechts ergeben sich 
aus der verfassungsmäßigen Ordnung, zu der 
auch der mit Verfassungsrang ausgestattete 
Verteidigungsauftrag einschließlich des Wehr­
wesens gehört (Art. 87a GG). Die Einschrän­
kung erfolgt entsprechend § 6 Satz 2 SG »im 
Rahmen der Erfordernisse des militärischen 
Dienstes«, weil sie den Zwecken Unfallverhü­
tung, Hygiene, Funktionsfähigkeit der Streit­
kräfte, der Disziplin der Truppe und dem An­
sehen der Bundeswehr in der Öffentlichkeit 
(ZDv 10/5, An!. 1) dienen und aufgrund der 
soldatischen Pflichten (s. o. 3.) geboten ist. Die­
se öffentlichen Interessen zur ordnungsgemä­
ßen Durchführung des Verteidigungsauftrages 
und zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft sind 
im Ergebnis höher zu bewerten als das Inter­
esse des einzelnen Soldaten an längeren Haa­
ren. Auch insoweit musste sich die ehemalige 
4. Kammer TDG Süd entgegenhalten lassen, 
sie habe weder eine Abwägung zwischen dem 
Grundrecht auf freie Entfaltung der Persön­
lichkeit und dem mit Verfassungsrang ausge­
statteten Verteidigungsauftrag vorgenommen 
noch die höchstrichterliche Rechtsprechung 
(BVerwGE 46,1 [2,3]) berücksichtigt. 

8.	 Mit Fichte (NZWehrr 2006,139 ff. [1441]) ist 
ferner davon auszugehen, dass der Befehl ent­
gegen den abwegigen Annahmen der ehema­
ligen 4. Kammer TDG Süd keinen Eingriff in 
das Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 GG) 
darstellt. weil Art. 14 keine bloßen Hoffnungen 
und Chancen schützt und zudem die kommer-
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zielle Verwertbarkeit von mcnschlichcm Haar 
(Pferdeschwanz) frühestens mit der Trennung 
vom Körper beginnt, durch die überhaupt zi­
vilrechtliches Eigentum begründet werden 
kann. 

9.	 Der angefochtene Befehl verletzt schließlich 
auch nicht den mit Verfassungsrang ausgestat­
teten Grundsatz der VerhäJtnismäßigkeit. Ent­
gegen der ehemaligen 4. Kammer TDG Süd 
gelten die Vorgaben des Haar- und BarterJas­
ses vom ersten bis zum letzten Tag des Wehr­
dienstverhältnisses und unabhängig vom Sta­
tus des betroffenen Soldaten (GWDL, FWDL, 
Soldat auf Zeit oder Berufssoldat). Die Ein­
haltung der Vorgaben ist aufgrund der darge­
legten Zwecke erforderlich, so dass auch per­
sönliche Vorlieben für die Haartracht und die 
erheblich längere Zeitspanne,die im Verhältnis 
zur Dauer des Grundwehrdienstes von 9 Mo­
naten angeblich für das Wachsen lassen von 30 
cm langem Haupthaar (mehr als 4 Jahre) er­
forderlich sein soll, auf die Notwendigkeit der 
Einhaltung des Haar- und BarterIasses keinen 
Einfluss haben können. Die entsprechenden 
Befehle sind somit insgesamt verhältnismäßig 
und damit rechtmäßig; die Frage einer Unzu­
mutbartkeit ihrer Befolgung stellte sich aber 
nach der Systematik des Befehlsrechts (recht­
mäßige Befehle sind immer zu befolgen, eine 
Prüfung eines Unverbindlichkeitsgrundes wie 
Unzumutbarkeit käme erst in Betracht, wenn 
ein Befehl rechtswidrig ist!) entgegen den Aus­
führungen der Präsidentenkammer nur dann, 

wenn die Befehle rechtswidrig wären. was 
nicht der Fall ist. 

Einige Argumente früherer Entscheidungen kön­
nen jedenfalls heute keine Gültigkeit mehr bean­
spruchen: Soweit früher zur Begründung der Un­
gleichbehandlung von männlichen und weiblichen 
Soldaten darauf abgestellt wurde, dass Frauen nur 
zum Sanitätsdienst und Militärmusikdienst zuge­
lassen seien, dadurch sei ihr Dienst wesensver­
schieden vom Dienst männlicher Soldaten. da sie 
im Einsatzfall als Nichtkombattanten eingestuft 
würden (BVerwG NJW 2000, 531), hat sich die­
ses Argument durch die Öffnung aller Truppen­
gattungen für den freiwilligen Dienst von Frauen 
seit dem 01.01.2001 erledigt. Allerdings kann auch 
die im Schrifttum geäußerte Auffassung, es sei im 
Hinblick auf die von jahrzehntelanger Rechtspre­
chung (BVerwG NJW 1972, 1726 f.) entwickel­
ten Grundsätze zur Rechtfertigung eines kurzen 
Haarschnitts für männliche Soldaten, die wesent­
lich mit der Sicherheit und Gesundheit der Sol­
daten begründet worden sei, unverständlich, dass 
die für weibliche Soldaten geltenden Haartrage­
vorschriften nicht kritisch überprüft und geändert 
würden, nicht überzeugen. Denn auch wenn die 
Lebensbedingungen in den Einsatzgebieten in 
Afrika oder Asien nicht einfach sind, so sorgt 
die Bundeswehr doch in jedem Einsatzgebiet so 
gut wie möglich dafür, dass ausreichende Hygie­
ne- und Körperpflegemöglichkeiten für Soldaten 
beiderlei Geschlechts zur Verfügung stehen. Des­
halb: Let women be women! 

Peter Dreist 
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